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AUSZUG [AUS DEM ABSCHIED DER GEMEINEIDG. JAHRRECHNUNGSTAGSATZUNG

IN BADEN]
EA VI 1, 715 d

[1 . ] Erklärung der Tagsatzungsgesandten der XIII Orte sowie von
Abtei und Stadt St . Gallen gegenüber dem franz . Residenten



39/93

[François ] Mouslier : s . ebenda 716, Punkt 1 und 2. [Ergänzend
dazu : ] Sollte dieser auch in Zukunft derart "scharpfe schriff-
ten fd . h . Anklagen ] ” einreichen , werde man sie nicht mehr ent¬

gegennehmen .
Nichtsdestotrotz habe Mouslier am 18 . ds . eine weitere

"schrifft " e ingereicht , worauf man diesen habe wissen lassen,

dass durch den Abschluss von Defensivtraktaten mit andern

Fürsten und Ständen dem franz . Bündnis kein Abbruch ge¬
schehe . "Im übrigen begehrt man auch vom H. Residenten Mouslier ein

gegenerkhlährung über ihr Königl . May . [ Ludwig XIV. ] uns versprochne

Satisfaction , punt undt beybriefen begriffung . "

[2 . ] Erklärung der obgenannten Tagsatzungsgesandten zu den Vor¬
schlägen des Abgesandten der [Freigrafschaft ] Burgund , Don
Jean [ -Gérard - Joseph ] de Watteville : Schon bei Abschluss
der Erbeinung mit Kaiser Maximilian I . im Jahre 1515 sei
die Freigrafschaft Burgund miteingeschlossen und auch im
Ewigen Frieden mit Frankreich [1516 ] ausdrücklich Vorbehal¬
ten worden . Später hätten die eidg . Orte mit der Freigraf¬
schaft verschiedene Neutralitätstraktate abgeschlossen und
dabei immer die Interessen der Freigrafschaft gewahrt . Dies
wolle man auch jetzt tun und dabei alle eingegangenen Ver¬
pflichtungen , die in den Abschieden nachgelesen werden
könnten , getreu beobachten.

[3 ] . "Abscheidt die 4 Waldstät betreffendt
Uber der Kay . herren Abgesandten [ Hans Dietrich von Schönau ] hievor

an ein Lobl . Eydtg . beliebtes anbringen die ewige mit dem Hochlobl.

Haus Oesterrich habende Erbverein betreffendt hat man sich uff gefal¬

len allerseits oberkheiten , mit einanderen dahin beredt , wan Jhr Kay.

May. [ Leopold I . ] allergnedigsten belieben möchte , es deroselben Zue

dienendeyi undt uns angrentzend , vermachparten vier waldstätten halber,

widerumb einrichten Belassen , wie es in Anno 1474 dem hochlobl . haus

Oesterrich auch gefallen , were man Eydtgn . seits darzue auch nit ohnge-

neigt , Jm übrigen treuwlich undt ufrichtig Zue halten , so fehr es

bestem vertrauwen nach reciprocierlich auch geschehen wirdt.

[4 . ] Abscheidt des Vatterlandts Conservation undt Wohlstandt belangend . "

Das im Jahre 1647 einhellig zu Wil beschlossene und [an der



Tagsatzung ] in Baden 1664 bekräftigte Defensionale wolle man

auch jetzt beachten . Diesem zufolge habe jeder Ort einen drei¬

fachen Auszug an Mannschaft , Munition und "Stuekhen"  zu stellen,

unverzüglich ihre Kriegsräte zu erwählen und deren Namen [ dem

Vorort ] Zürich zu melden ; dies damit [ Bürgermeister und Rat von

Zürich ] bei Bedarf den gesamten Kriegsrat zusammenrufen könne.

"Benebent 'ist auch undev uns ferner ein vaterländische wohlmeinung uff die

baan kommen, weilen es ein gemeinen Standbs Regul guete Nachparschafft ccn-

grentzend Ständen wohl Zue beobachten , als ei >i dienstliche vormühr des Landts

desto mehrer Sicherheit , ob nit ein gemeiyie Lobl . Eydtg . dessen auch wohl

gewehren , undt hiemit alle angrentzend , sonderbahr considerieren solten , be-

nantlich [ die Freigraf Schaft ] Burgund , Gen ff , die Waldstätt , undt die Stat

Costantz ; undt wan das ein old andere Solte wollen findtlich angefochten

werden , dass eine gemeine Eydtg . sich eylends ynschlagen , derogleichen gwalt

damit eyferig abwenden , undt da es mit wohrten nit erhältlich , mit dem werckh

undt gegengwalt Selbsten sich erreten helffen soltend , als hochnothwendig
Zue unsers eigen Vatterlandts beständiger Sicherheit und Wohlfahrt , welches

man allerseits in den abscheid genommen , bey erster Zusammenkunfft Sich dar¬

über Zue entschliessen . "

- Blatt 177 V leerAH 39 , 176 - 177
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